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RS OGH 1970/3/4 5Ob35/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1970

Norm

KO §109

Rechtssatz

Auch wenn die festgestellte Forderung vorher überhaupt nicht bestanden hätte, somit in keinen Rang einzustufen

gewesen wäre, besteht sie nun nach Eintragung in das Anmeldungsverzeichnis kraft des Anerkenntnisses; das muß

auch für den anerkannten Rang gelten.
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